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Beratungsfolge 

 
Rat der Gemeinde Eitorf 17.09.2012 

 
 

Tagesordnungspunkt: 

 
Besetzung des Wahlausschusses für die Kommunalwahl 2014 
 
 

Beschlussvorschlag: 

 
Der Rat der Gemeinde beschließt: 
 

1. In den Wahlausschuss für die Kommunalwahl 2014 werden _______ Beisitzer gewählt. 
2. Die Zusammensetzung erfolgt nach Annahme des folgenden einheitlichen Wahlvorschlages: 

Beisitzer                          Stellvertreter   
 
 
 

Begründung: 

 
Aufgaben des Wahlausschusses: 
 
Der Wahlausschuss hat gemäß § 2 der Kommunalwahlordnung NRW (KWahlO) folgende Aufgaben: 
 

a) das Wahlgebiet in Wahlbezirke einteilen (§ 4 Abs. 1 KWahlG) 
b) über Verfügungen des Wahlleiters bei der Prüfung von Wahlvorschlägen zu entscheiden, 

wenn die Vertrauensperson den Wahlausschuss anruft (§ 18 Abs. 1 KWahlG) 
c) über die Zulassung der Wahlvorschläge zu entscheiden (§ 19 Abs. 3 KWahlG) 
d) die Wahlergebnisse festzustellen (§ 34 Abs. 1 KWahlG). 

 
Die Aufgaben nach b), c) und d) hat der Wahlausschuss auch hinsichtlich der Wahl des Bürgermeis-
ters (§ 46 b KWahlG). Dies käme in Zusammenhang mit der bevorstehenden Kommunalwahl nur 
dann in Betracht,  

 wenn der Gesetzgeber die angekündigte Regelung schafft, den im Amt befindlichen Bürger-
meistern die Möglichkeit zu eröffnen, die ursprüngliche Amtszeit von 6 Jahren zu verkürzen 
und damit eine gemeinsame Wahl mit der Vertretung in 2014 herbeizuführen  

 und der Amtsinhaber auch von dieser Möglichkeit Gebrauch macht. 
 



Nachfolgend Ausführungen zur Aufgabe „Einteilung des Wahlgebietes in Wahlbezirke“: 
 
Die Aufstellung der Wahlbezirksbewerber setzt die zuvor öffentlich bekannt gemachte Wahlbezirks-
einteilung voraus. Diese wiederum ist vom Wahlausschuss vorzunehmen. 
Nach § 17 Abs. 4 Kommunalwahlgesetz (KWahlG) sind die Bewerber für die Wahlbezirke frühestens 
nach der öffentlichen Bekanntgabe (§ 6 KWahlG) der Einteilung des Wahlgebietes in Wahlbezirke zu 
wählen. Eine vorherige Wahl von Wahlbezirksbewerbern ist unwirksam. Da die Wahlbezirksbewerber 
und die Listenbewerber üblicherweise in derselben Nominationsversammlung gewählt werden können 
(§ 17 Abs. 4 KWahlG), empfiehlt das Innenministerium, die Wahlbezirke bereits vor Beginn der 
gesetzlich festgelegten Frist (gem. Art. 12 des Gesetzes über die Zusammenlegung der allgemei-
nen Kommunalwahlen mit den Europawahlen – KwahlZG ab dem 42. Monat nach Beginn der Wahlpe-
riode) durch die zu bildenden Wahlausschüsse einzuteilen.  
 
Im Ergebnis bedeutet dies, dass die Einteilung der Wahlbezirke zu einem späteren Zeitpunkt (spätes-
tens 48 Monate nach Beginn der Wahlperiode)  zulässig ist als die Bewerberaufstellung (42 Monate 
nach Beginn der Wahlperiode) Daher ist es sinnvoll, den Wahlausschuss so früh zu bilden und zu 
besetzen, damit ausreichend Zeit für die Einteilung der Wahlbezirke bleibt. Nach deren öffentlicher 
Bekanntgabe kann somit frühzeitig die Aufstellung der Bewerber erfolgen.  
 
Besetzung des Wahlausschusses: 
 
Die Wahl der Beisitzer in dem Wahlausschuss erfolgt entsprechend § 2 Abs. 3 KWahlG. Danach be-
steht der Wahlausschuss aus dem Wahlleiter als Vorsitzendem und  

 vier,  

 sechs,  

 acht,  

 oder zehn 
Beisitzern, die die Vertretung des Wahlgebietes wählt.  
Für jeden Beisitzer des Wahlausschusses soll die Vertretung einen Stellvertreter wählen. 
 
Der letzte Wahlausschuss bestand aus 10 Beisitzern und 10 Stellvertretern. 
 
Nach § 2 Abs. 2 KWahlG ist der Bürgermeister Wahlleiter und somit Ausschussvorsitzender.  
Bürgermeister und ihre Stellvertreter können im Falle ihrer Bewerbung für das Amt des Bürgermeis-
ters ab ihrer Aufstellung nicht Wahlleiter oder stellvertretender Wahlleiter sein; an ihre Stelle tritt der 
jeweilige Vertreter im Amt. 
 
Das Wahlverfahren zur Besetzung des Wahlausschusses erfolgt nach § 50 Abs. 3 GO. Haben sich die 
Ratsmitglieder zur Besetzung des Ausschusses auf einen einheitlichen Wahlvorschlag geeinigt, reicht 
der einstimmige Beschluss des Rates über die Annahme dieses Wahlvorschlages. Kommt ein einheit-
licher Wahlvorschlag nicht zustande, so wird nach den Grundsätzen der Verhältniswahl in einem 
Wahlvorgang abgestimmt. 
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